
Abonnements r
Monatlich 40 Pf . einschließ,
lich Bringerlohn, ' durch di»
Post bezogen vierteljährlich
1.20 Mk., monatlich 40 Pf.
Ersch. Mittwoch u. Samstag.

Friedrichsdorf und Umgegend
Inserate r
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spaltige Garmondzeile ; aus¬
wärtige 10 Pf . di- einspaltige
Petitzeile . Reklamen 20 Pst

die Textzeile.

Nr. 84.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Meldungen von arbeitsuchenden Personen
'und Meldungen über offene Stellen sind
künftig durch Vermittelung des Bürgermeister¬
amts , das die erforderlichen Vordrucke vor¬
rätig hält , an die Hilfsdienstmeldestelle Frank¬
furt a . M .Große Friedbergerstr . 28 , zu richten.

Friedrichsdorf , den 17 . Oktober 1917.
Der Bürgermeister.

Foucar.

Bekanntmachung.
Sonntag , den 21 . ds . Mts . vor¬

mittags 7* 12 /1 Uhr findet die Feuerwehr-
Herbstübung statt . Zu derselben haben die
Mitglieder der freiwilligen Wehr , sowie beide
Rotten der Pflichtfeuerwehr zu erscheinen.
Das Ausbleiben ohne genügende Ent¬
schuldigung wird unnachsichtlich bestraft . Be¬
gründete Entschuldigungen sind vor der
Uebung bei dem Ortsbrandmeister anzubringcn-

Friedrichsdorf . den 13 . Oktober 1917.
Der Ortsbrandmeister.

R o u ss e l e t.

Bekanntmachung.
Alle rückständigen Gemeindegelder für

Pacht , gesteigertes Obst und Gras sind inner¬
halb 14 Tagen an die Gemeindekasse zü ent¬
richten ; da nach Ablauf dieser Frist das Mahn¬
verfahren eingeleitet werden muß.

Köppern , den 20 . Oktober 1917.
Der Gemeinderechner.

Sengeisen.

Bekanntmachung.
Die Bezirksfleischstelle zu Frankfurt a . M.

hat über die Ausrechnung von Fleisch und
Fleischwaren auf die Fleischkarte folgendes
bestimmt:

l. Als Fleisch und Fleischwaren, welche
auf die Fleischkarte angerechnet werden , sind
anzusehen:

1. Schlachtviehfleisch , d. h. Muskelfleisch mit
eingewachsenen Knochen von Rindern,
Kälbern , Schafen und Schweinen,

2. Zunge , Nieren , Kopffleisch einschl . Gehirn,
Kalbsmilcher ,Kalbsfüße,Schweinepforten,
Ochsenschwanz , Schlund,

3. roher , gesalzener und geräucherter Speck
sowie Rohfett,

4. Eingeweiden , also auch Leber , Magen,
Herz , Milz und Lunge,

Friedrkchsdorf  i . T . , den 20 . Oktober 1917.

5 . Wurst , Fleischkonserven und sonstige
Dauerwaren aller Art,

6 . Wildbret , d. i . Muskelfleisch mit einge¬
wachsenen Knochen von Rot -, Dam-
Schwarz - und Rehwild,

7. zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wild¬
bret,

8 . Hühner , auch Kapuueu und Pularden.
II. Die zu l. aufgezählten Fleisch und

Fleischwareu werden , wie folgt , auf die Fleisch¬
karte angerechnet:

An Stelle von 25 Gramm Schlachtvieh-
fleisch mit eingewachsenen Knochen können
entnommen werden:

1. 20 Gramm Schlachtoiehfleisch ohne
Knochen, Schinken, Dauerwurst , Zunge.
Speck, Rohfett oder

2 . 25 Gramm Nieren , Kalbsmilcher oder
Frischwurst , d. h . angeräucherte Wurst,
welche aus Fleisch , Eingeweiden und Blut
oder Verwendung von Streckungsmitteln
hergestellt wird , oder

3 . 50 Gramm Eingeweiden , (also auch Leber,
Magen , Herz , Milz , Lunge, ) Kopffleisch
einschließlich Gehirn , Kalbskopf , Kalbs-
füße , Ochsenschwanz , Schweiuepfoten,
Schlund,
Fleischkonserven einschließlich des Dosen¬
gewichts , Wurst , welche unter Verwendung
von Streckuugsmitteln hergestellt wird
(Grützwurst und dergl .) (siehe Rundver¬
fügung der Bezirksfleischstelle vom 31.
März 1917 B . 989 ) bedingt tauglich
und minderwertiges Fleisch , Wildbret,

4 . Hühner (Hähne und Hennen ) sind mit
einem Durchschnittsgewicht - on 400
Gramm , junge Hähne bis zu einem
halben Jahr mit einem Durchschnitts¬
gewicht von 200 Gramm auf die Fleisch¬
karte anzurechnen.
Bad Homburg , den 12 . Oktober 1917.

Der Königliche Landrat.
I . V . : v . Brüning.

Wird veröffentlicht.
Fciedrichsdorf , den 20 . Oktober 1917.

Der Bürgermeister.
Foucar.

Köppern , den 20 . Oktober 1917.
Der Bürgermeister.

Winter.

11 . Jahrgang.

8

Verordnung
über die Regelung des Fleischverbrauchs

und den Handel mit Schweinen.
Vom 2. Oktober 1917.

Auf Grund der Verordnung über Kriegs-
maßnahmen zur Sicherung der Volkseruähru 'ng

Das konzentrierte Licht

IUÜI

'öasgefüllt - bisioOOWatt

vom 22 , Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl . 1916
^01/18 . August 1917 (Reichs -Gesetzblatt

1917 S . 823 ) wird verordnet:
Artikel I.

In der Verordnung über die Regelung
des Fleischverbrauchs vom 2. Mai 1917 (Reichs-
Gesetzbl . S . 387 ) werden folgende Aenderungen
vorgenommen:

1. § 9 Abs . 3 wird durch folgende Vor¬
schrift ersetzt:

Die Veräußerung von Schweinen mit
einem Lebendgewichte von mehr als 25 Kilo-
gramm darf , auch wenn es sich nicht um
Schlachtschweine handelt (§ 6 der Verordnung
über die Schlachtvieh - unb Fleischpreise für
Schweine und Rinder vom April 1917
(Reichs -Gesetzbl . S . 319 ), nur au oie staatlich
bestimmten Viehabnahmestelle oder deren
Beauftragte erfolgen . Der Erwerb dieser
Schweine durch andere Stellen oder Personen
ist nur mit Genehmigung der Landeszentral-
behorden oder der von diesen bestimmten
Stellen zulässig.

2 . Dem § 9b werden folgende Vor¬
schriften als Abs . 2 bis 4 angefügt:

Der Selbstversorger hat von dem durch
die Hausschlachtung von Schweinen ge¬
wonnenen Fleische an den Kommunalverband
gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung
Speck oder Fett in folgenden Mengen abzu¬
geben : 0

wenn das Schlachtgewicht des Schweines
beträgt : mehr als 60—70 Kilogramm
einschließlich: 1 Kilogramm , mehr als
70 — 80 Kilogramm einschließlich : 2 Kilo¬
gramm , mehr als 80 Kilogramm , für
weitere angefangene je 10 Kilogramm:
weitere je 0.5 Kilogramm.
Ist das Schein früher zur Zucht benutzt

wordeu , so sind 3 vom Hundert des Schlacht¬
gewichts in Speck oder Fett abzuliefern . Die
Landeszentralbehörden erlassen die zur Durch¬
führung der Abgabepflicht erforderlichen Be¬
stimmungen ; sie können die Abgabepflicht
erhöhen und bestimmen , daß von Schweinen,
deren Ertrag an Liesen - (Wammen - Fett
weniger als 1' / , Kilogramm beträgt , kein
Speck oder Fett abgegeben zu werden braucht.
Sie können anordnen , daß an Stelle des
Speckes oder Fettes andere Teile des ge¬
wonnenen Fleisches abzugeben sind , und Vor¬
schriften über die Haltbarmachung der abzu¬
gebenden Mengen erlassen.

Die Verpflichtung zur Abgabe von Speck
oder Fett entfällt bei Hausschlachtungen von
Schweinen in gewerblichen Betrieben , Kranken¬
häusern und ähnlichen Anstalten , die gemäß
8 9 Abs . 2 vom Kommunalverband als
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Gasgefüllt - 25 u.60Watt
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bürgt für da * Fabrikat der
AurrgeseMschaft , Berlin 0

Ueberall erhahhch ^...,.



Selbstversorger anerkannt worden sind , und
durch Selbstversorger , denen nach den geltenden
Vorschriften bei besonders anstrengender körper¬
licher Arbeit im Verwaltungswege Fettzulagen
gewährt werdenkönnen oder zu deren Haushalt
solche Personen gehören.

Ueber Streitigkeiten , die sich aus der
Durchführung der Vorschriften in Abs . 2 und
3 ergeben , entscheiden endgültig die von den
Landeszentralbehörden bestimmten Behörden.

3 . § 10 a erhält folgende Fassung:
Der Selbstversorger hat anzugeben , inner¬

halb welcher Zeit er die Fleischvorräte ver¬
wenden will . Für diese Zeit erhält er für
sich und die von ihm verköstigten Personen
nur so viele Fleischkarten , als ihm nach Abzug
der Vorräte noch zustehen.

Wildbret und Hühner werden mit der
nach § 6 vom Staatssekretär des Kriegs¬
ernährungsamts für die Reichsfleischkarte fest¬
gesetzten Höchstmenge angerechnet.

Bei derAnrechnung von Schlachtviehfleisch,
außer von Fleisch von Kälbern bis zu drei
Wochen und von Schweinen , ist eine Wochen¬
menge zugrunde zu legen , die um zwei Drittel
höher ist als die nach § 6 festgesetzte.

Bei der Anrechnung von Schlachtviehfleisch
von Kälbern bis zu drei Wochen und von
Schweinen sind folgende Wochenmengen für
die Person zugrunde zu legen:

bei Kälbern bis zu drei Wochen : 500
Gramm,

bei Schweinen mit einem Schlachtgewicht
von mehr als 60 Kilogramm : 500
Gramm , von mehr als 50 Kilogramm
bis 60 Kilogramm : 600 Gramm,
von 50 Kilogramm und weniger 700
Gramme.

Die nach 8 9b Abs . 2 abzuliefernden
Fleischmengen sind nicht auf die Fleischkarten
anzurechnen und kommen für die Berechnung
des Schlachtgewichts zuni Zwecke der Fleisch-
kartenanrechnuug nicht in Ansatz.

Der Staatssekretär des Kriegsernährungs¬
amts kann die Sätze für die Anrechnung von
Schlachtviehfleisch vorübergegend erhöhen.

Fleisch zur Selbstversorgung darf aus
Hausschlachtungen , die zwischen dem 1 . Sep¬
tember und 31 . Dezember erfolgen , höchstens
für die Dauer eines Jahres , aus Haus¬
schlachtungen in der übrigen Zeit höchstens
für die Zeit bis zum Schlüsse des Kalender¬
jahrs , belassen werden.

Kleircheirners Heinrich.
Erzählung von W. Wittgen.

„Schon vor den drei Tagen Mittelarrest
habe ich mich über die Grenze gemacht , das
war von meinem Garnisonort Saarburg
nicht weit . Und dann bin ich hier hingekommen,
ich weiß jetzt selbst nicht mehr , wie . "

„Ich weiß es aber für mein Teil noch
sehr gut, " unterbrach ihn mit bitterem Spott
Steinheimer.

Der andere nahm wieder das Wort:
„Siehst du , Heinrich , jetzt empfinde ich erst
recht die Schmach , hier bei den Lumpenkerlen
von Franzosen und Engländern zu stehen
und sich von ihnen ausspotten zu lassen.
Wie wäre es , wenn wir ihnen allen den
Hals herumdrehten und uns fortmachten ? "

»Ja , ja , fortmachen möchte ich mich auch,"
brummte Heinrich , „ aber ich glaube nicht , daß
sie uns stillhalten zum Hals herumdrehen.
Und dann würden wir sicher verfolgt werden.
Aber so oder so : ich meine , wir seien es
einfach unserer Ehre schuldig , daß wir die
Flucht versuchen . Wenn wir noch Anspruch
darauf machen , ehrliche Deutsche zu sein , dann
müssen wir von hier fort . "

„Ja , ja , du hast recht, " sprach der andere,
kleinlaut aber fügte er hinzu : „ Aber wie.
sollen wir es anfangen ? "

„Wir wollen es überlegen, " sprach Stein¬
heimer , „ wo ein Wille ist , da findet sich
auch ein Weg . Gute Nacht , August ! "

„Gute Nacht , Heinrich !" gab der andere
leise zurück . Dann schliefen beide ein und

Berlin , den 2 . Oktober 1917.
Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamts.

von Waldow.

Wird veröffentlicht.
Friedrichsdorf , den 20 . Oktober 1917.

Der Bürgermeister.
Foucar.

Köppern , den 20 . Oktober 19? 7.
Der Bürgermeister.

Winter.

lokales.
I Bekanntmachungbetr. Beschlagnahme, Ver¬

äußerung, Verwendung und Meldepflicht von
pflanzlichen Gerbstoffanszngen und künstlichen
Gerbmitteln. Mit dem 19. Oktober 1917 ist
an Stelle der früheren Bekanntmachung Nr.
Eh . 2 . 1000/4 . 16 K . R . A , betreffend ' Ver¬
bot der Extraktion von Gerbrinden , eine Be¬
kanntmachung Nr L . 1500/8 . 17 . K . R . A .,
betr .Beschlagnahme,Veräußerung ,Verwendung
nnd Meldepflicht von pflanzlichen Gerbstoff¬
auszügen und künstlichen Gerbmitteln , in
Kraft getreten . Die Bekanntmachung betrifft
die Auszüge aus pflanzlichen Gerbstoffen
jeder Art sowie die künstlichen Gerbmittel.
Als künstliche Gerbmittel werden alle nicht
rein pflanzlichen und rein,tierischen Gerbmittel,
insbesondere Sulfitzellulose - Ablauge , Neradol
und dergleichen , angesehen.

Die Bekanntmachung ordnet die Beschlag¬
nahme sowie eine Pflicht zur Auskunftertei¬
lung über die betroffenen Gegenstände an.
Trotz der Beschlagnahme bleibt die Veräußerung
Lieferung und Verwendung bestimmter Gerb¬
stoffe in einer näher geregelten Weise unbe¬
schadet der sonst bestehenden Bestimmungen
und besonderer Anordnung der Kriegs -Roh-
stoff -Abteilung des Königlich Preuffischen
Kriegsministeriums gestattet . Der Wortlaut
der Bekanntmachung ist im Kreisblatt einzu¬
sehen.

I Beschlagnahme der Holzzellstoff nnd Stroh¬
zellstoff. An, 18. Oktober 1917 ist eine Be¬
kanntmachung Nr . Pa . 1500/9 . 17 . K . R . A.
betreffend Beschlagnahme von Holzzellstoff
und Strohzellstoff , in Kraft getreten ' welche
alle vorhandenen und zukünftig hergestellten
oder eingeführten Mengen dieser Stoffe er¬
faßt . Die Veräußerung und Lieferung von
Hollzzellstosien und Strohzellstoffen ist bis
zum 1. Dezember 1917 ohne Bezugsschein,

nach diesem Zeitpunkt nur gegen Bezugs¬
schein der Zellstoff - Verteilungs - Stelle , Char¬
lottenburg . Joachimsthaler Str . 1 , gestattet.
Die Verarbeitung der beschlagnahmten Stoffe
ist unter gewissen Voraussetzungen (§ 4 der
Bekanntmachung ) erlaubt . Auch ist die Be¬
willigung von Ausnahmen von den Bestim¬
mungen der Bekanntmachung durch die Kriegs-
Rohstoff -Abteilung vorgesehen . Der Wort¬
laut dieser Bekanntmachung ist im Kreisblatt
einzusehen.

Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme und
Bestandserhebnug von eisernen Heizkörpern und
Zentralheiznngskesseln. Am 20. Oktober 1917
ist eine Bekanntmachung Nr . Bst . 200/9 . 17.
K . R . -A . betreffend Beschlagnahme und Be¬
standserhebung von eisernen Heizkörpern und
Zentralheizungskesseln , in Kraft getreten . Sie
erstreckt sich auf Vorräte und Erzeugung ge¬
brauchsfertiger , nicht in Heizungsanlagen ein¬
gebauter guß - und schmiedeeiserner Zentral-
Heiz - und Kühlkörper aller Art sowie auf
guß - und schmiedeeiserne Kessel und Kessel¬
glieder für Zentralheizungsanlagen . Die von
der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
unterliegen der Beschlagnahme und einer
Meldepflicht . Auch ist Lagerbuchführung voc-
geschrieben . Stichtag für die erste Meldung
ist der 1. November 1917 ; die Meldungen
müssen bis zum 15 . November 1917 erstattet
sein . Ausnahmen von der Beschlagnahme
können durch die Kriegs -Rohstoff -Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums.
Sektion El . „ Abt . Heizbetrieb " , bewilligt werden,
An diese sind auch alle Anfragen und Frei¬
gabeanträge zu richten . Die - Einzelverfü¬
gungen Nr . Bst . 1042/1 . 17 . K . R . A ., be¬
treffend Beschlagnahme von eisernen Heiz¬
körpern , treten gleichzeitig außer Kraft . Der
Wortlaut der Bekanntmachung ist im Kreis¬
blatt einzusehen.

Bekanntmachmig betr. Höchstpreise und Be¬
schlagnahme von Leder. Am 20 Oktober 1917
ist eine neue Bekanntmachung (Nr . L . 888/7.
17 . K . R . A .,) betreffend Höchstpreise und
Beschlagnahme von Leder an Stelle der bis¬
her in Geltung gewesenen Bekanntmachungen
Nr Eh . 2 888/7 . 16 . K . R . A . vom 5 . Au-
gust 1916 und Nr . L . 888/3 . 17 . K . R . A.,
vom 1 . April 1917 getreten . Die Höchstpreise
für Leder sind verändert und teilweise herab¬
gesetzt worden . Außerdem sind umfangreiche
Bestimmungen über die Bewertung des Leders

träumten vom deutschen Vaterlande , von:
Kampfe für Deutschlands Freiheit,

k Der Dienst nahm am anderen Tage in
der gewohnten Weise seinen Verlauf , nur
hieß es wieder , die Deutschen sollen in das

, Innere des Landes verlegt werden . '
„Dann brenne ich vorher durch, " sprach

Steinheimer zu seinem Freunde.
„Ich auch, " gab dieser leise zurück . Beim

Mittagessen höhnte ein englischer Korporal:
„Nun , ihr Deutschen , jetzt ist günstige Ge¬
legenheit , wieder heim in euer geliebtes Vater¬
land zu kommen . Seht hier , euer Helden¬
kaiser erläßt allen Fahnenflüchtigen , auch euch
Fremdenlegionären , die Strafe , wenn ihr un¬
verzüglich heimkehrt . Es muß doch schlecht
um sein Heer stehen , wenn der Kaiser euch
zu Hilfe ruft . "

„Ehe wir fortgehen , drehe ich dir den
Hals herum , du englisches Mäusemaul " schalt
Heinrich Steinheimer , sein Freund August
Schön aber hatte dem Engländer die fran¬
zösische Zeitung aus der Hand gerissen und
las nun wirklich die Mitteilung , daß der
deutsche Kaiser allen Fahnenflüchtigen Straf¬
losigkeit zugesichert hatte , wenn sie unter die
Fahne zurückkehrten.

„Eigentlich wollte ich ench das Blatt
nicht geben, " sprach der Engländer , „ ihr
beide aber werdet ja nicht fliehen . Hier habt
ihr ' s ja noch besser , wie in eurem Bohnen¬
land . Bleibt nur schön da , Deutschland hat
ohnehin aufgehört , zu sein — , es wird auf.
geteilt , ein jeder bekommt ein Stück — der
Rhein wird französisch , Berlin russisch
und — . . . "

Weiter kam er nicht . Mit dem Rufe:
„Und du kriegst die Schwernot, " — sprang
Steinheimer auf den Engländer zu und wollte
ihm den Schemel auf den Kopf schlagen.

Doch ein Franzose trat dazwischen und
rief : „Zankt euch nicht , Brüder , uns geht ja
der Handel nichts an . "

Da war auch schon August Schön her¬
beigesprungen und rief : „ Sei vernünftig,
Heinrich , und mach dich nicht noch einmal
unglücklich ."

Da ließ Steinheimer den Schemel sinken.
Aergerlich aber sprach er : „ Du hättest mich
gehen lassen sollen , August . "

„Sei nicht närrisch , Heinrich, " beruhigte
August den Freund , „ was könntest du dem
Vaterlande auf diese Weise nützen ? "

Am Abend aber sprach Steinheimer:
„August , heute ist mir ' s klar geworden,

daß wir auf die Dauer nicht hierbleiben
können , oder es gibt ein Unglück . Wir
wollen sehen , daß wir uns ' aus dem Staube
machen . Mehr wie totschießen können sie
uns nicht . "

„Gefangen nehmen allenfalls noch,"
sprach trocken der andere.

Heinrich aber rief : „ Da kennst du einen

Steinheimer schlecht , der läßt sich nicht 8<£
fangen nehmen , den Schimpf läßt er sich
nicht antun . "

„Na , also dann los . Wie "denkst du dir
die Flucht ? " sprach August Schön . Z

„Zum Plänemachen bin ich nicht gemacht,
das ' kannst du besser, " sprach Steinheimer.

„So viel ich mir denken kann , hast du
doch noch Geld bei dir . "
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getroffen worden , durch die nach Möglichkeit
auf eine Verbesserung der Ware hingewirkt
werden soll . Während bisher gewisse Leder¬
arten noch nicht von der Beschlagnahme
erfaßt waren , ist nunmehr alles Leder in
jeder Form (auch Abfälle ), soweit es sich im
Eigentum , Besitz oder Gewahrsam einer Ger¬
berei, Zurichterei oder Gerbervereinigunq be-
ffndet , beschlagnahmt . Die Veräußerung und
Ablieferung des beschlagnahmten Leders ist
genau geregelt . Die Bekanntmachung enthält
eine große Zahl wichtiger Einzelbestimmungen.
Ihr Wortlaut ist im Kreisblatt einzusehen.

Ausmahlungssatz für Brotgetreide . Ju
einem großen sächsischen Blatt wurde kürzlich
ausgefuhrt , daß einige Bezirke bereits dazu
übergegangen seien , die gesamte Ausbeute
beim Weizen in zwei Hauptteile zu zerlegen;
sie ließen zunächst ein 74 °/oiges Weizenmcbl
Herstellen und stellen dieses Mehl den Mehl¬
händlern zur Herstellung von Weißbrot oder
zum Verteilen für Kochzwecke zur Verfügung
während der hiernach verbleibende Rest'
20°/olges Weizenmehl , dem Roggenmehl bei¬
gemengt und auf diese Weise zur Herstellung
des Schwarzbrotes verwendet werde Fu
dem Artikel ist angeregt , daß die Reichsgetreide-
stelle möglichst bald für das ganze Reich
einheitlich ähnliche Anordnungen herausgeben
möge Demgegenüber sei betont , daß auf
Grund eingehender Erwägungen von einer
Herabsetzung des zur Zeit gültigen Aus¬
mahlungssatzes von 94 °/o abgesehen werden
muß . Dieser Ausmahlungssatz gilt für alles
Brotgetreide , das die Reichsgetreidestelle oder
em '^ .̂wirtschaftender Kommunalverband
einet Mühle gutn Ausmahlen übergibt
gilt ferner auch für alles Brotgetreide (Roggen,
Äeizen ), welches landwirtschaftliche Unter¬
nehmer ausmahlen lassen . Von der Befugnis
Ausnahmen für Selbstversorger -Mühlen zn-
zulassen , wird von dem Direktorium der
Rcichsgetreldestelle regelmäßig kein Gebrauch
gemacht . Das in dem Blatt geschilderte Ver-
fahren ist unzulässig . Die Beimengung von
20 /mgemWeizennachmehldergesamtenWeizen.
ausbeute zum Roggenmehl bedeutet eine nicht
zu rechtfertigende Verschlechterung des Roggen¬
brotes in erheblichem Maße . Die Reichs¬
getreidestelle ist dieserhalb bereits bemüht , allen
derartigen zu ihrer Kenntnis gelangenden
Mißbrauchen entgegenzutreten.

Znwetsullg von Raiihfutter . Bei der Reichs-
futtermittelstelle , der Bezugsvereinigung der
deutschen Landwirte und der Strohabteiluna
des Kriegsausschusses für Ersatzfutter gehen
zahlreiche Anträge einzelner Tierhalter auf
Zuweisung oder Freigabe von Heu und
Stroh ein Alle derartigen Gesuche sind

los . Zur Vorsorgung der kriegswirt-
schaftllch wichtigen Tiere in den größeren
Städten und Jndustriebezirken wird den als
Bedarfsgebieten anerkannten Kreisen Rauh¬
futter überwiesen . Die Zuweisung muß auf
solche Gebiete beschränkt bleiben , in denen
eine  freihändige Emdeckung aus besonderen
Gründen unmöglich ist . Die Anträge auf
Zuweisung sind von den zuständigen unteren
Verwaltungsbehörden nach Maßgabe der er-
lassenen näheren Bestimmungen zu stellen.
An die Tierhalter wird das Futter durch die
Ortsbehörde (Magistrat , Gemeindevorstand)
abgegeben . Die von den Lieferungsoerbänden

^ § 8 der Verordnung vom
Juli ds . Js . über den Verkehr mit Heu

aus der Ernte 1917 und des § 15 mfab 2
der Verordnung über den Verkehr mit Stroh
und Häcksel vom 2. August ds . Js . etwa
angeordneten Verkehrsbeschräukungen , ins¬
besondere Ausfuhrverbote , müssen spätestens
am 1. Februar 1918 aufgehoben w erden.

00 . Durch die Lupe.
lEin Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)

Durch die Sehnsucht nach dem Frieden,
2 ^deutsche Volk verspürt , — ward

es letzt schon allzuhäufig - auf die falsche
Bahn geführt , — statt die Gründe zu ver-
'Uen . — halt der Gegner jederzeit — unsre
edle Fnedenssehnsucht - stets für die Ge¬
legenheit , — seinen Völkern zu verkünden , —
baJJ “ Unfre ^aft - und in ihnen
aufzustacheln — neu des Krieges Leidenschaft

Ufis alle daran deichen, — daß das
4 este es für )eden — immer bleiben wird,
vom Frieden - nicht ein Wörtchen mehr zu
reden , daß der Mut bei unsren Gegnern

llaken wird ganz unbediiigt , — wenn sie
fe^ ti daß ihr Bestreben — künftig ihnen
nicht gelingt — und wenn sich aus deutschen
Landen künftig nicht der Friedensruf — tvie=
gwrA -S Öet  Ö 0? ~ nur uns die
Verschärfung schuf . - Die Entente muß es
yoren , — daß ein jeder deutscher Mann —
bis znm letzten Atemzuge — treu zur Fahne

halten kann . — daß an Friedensangeboten,
seit der Gegner sie verlacht , — künftig

unser stolzes Deutschland - niemals meh?
.eur neues macht - Rur allein auf diese

£ - n ernt  der Gegner einzusehn , —
baJ ro 15 / talz und ungebrochen wie am
ersten Kriegstag stehn , — nur allein auf diese
Weise wird es überhaupt erreicht , — daß sich
jemals die Entente — einst bereit zum Frie¬
den zeigt . 0 °

Walter - Walter.

Kirchliche Nachrichten.

Französisch-reform . Gemeinde Friedrichsdorf.
Sonntag , den 21 . Oktober 1917.

91/1 ^ ?Ens ° nwr deutscher Gottesdienst.
12 /- Uhr : Deutsche Sonntagsschule.

Mittwoch abends 8 V- Uhr : Kriegsbetstunde.
Sonntag und Donnerstag abends 8 Uhr:

Jünglingsverein.
Dienstag 8 Uhr abends : Jungfrauenverein.
Donnerstag Abend 7 -/ , Uhr : Jugendverein.

Freitag abends 8 Uhr in der Volksschule:
Probe des Kirchenchors.

Methodistengemeinde (Kapelle . )
Sonntag , den 21 . Oktober 1917.

3 Uhr : Predigt.
Herr Dr . P . Junker , Frankfurt a . M.

. Gemeinde von Friedrichsdorf u. Umgegend.
Herz Jesu Kapelle.

Sonntag , den 21 . Oktober 1917.
9ff - Uhr Hochamt mit Predigt.

20 . Sonntag nach Trinitatis , d. 21 . Okt . 1917 .-
10 Uhr : Gottesdienst.

. 11 Uhr : Kindergottesdienst.
1 Uhr : Gottesdienst in Friedrichsdorf -Dillinqen.
8 Uhr abends : Reformations -Vortrag (Der

Verlauf der Reformation ).

Methodistengemeinde Köppern , Bahnhofstr . 52.
Sonntag , den 21. Oktober 1917.

arc.  Sonntagsschule.
Vbends 8 Uhr : Erntedankfest . Prediat

Prediger A . Goebel . 3

„Ja ." antwortete Steinheimer , „ so um
die hundert Mark herum ."

„Nun , siehst du , genau halb so . viel
habe ich, meinte nun Schön , „morgen gegen
Abend gehen wir dahinten in die Sackgasse
da wohnt ein alter Türk , es könnt auch ein
8U /em,  bei dem vertauschen wir unsere
,j ° d" ^ ' kleider auf Zivilzeug , es muß ja
nicht das Beste sein . Und dann schleichen
21  hinunter in den Hafen , machen uns
wen Nachen los und fahren in Gottes

Aumen hinaus aufs Meer . "
m ulten Kumpan werden wir
wohl schon einig werden, " meinte Heinrich
«emlaut , „aber wie bringen wir einen

Machen los ? — Die sind doch angebunden ."
Der andere aber fuhr fort:
„Wir feilen einfach die Kette durch ."
„Und wo willst du die Feilehernehmen ? "

Jn„ ' "Die habe ich schon, " sprach August und
5°9 wirklich eine neue Feile aus der Tasche.
-.. " Du bist ein Mordskerl !" jauchzte jetzt

Deinrich und wollte seinen Freund umarmen.
H°i„ 7 °ch dieser wehrte ab und sprach : „Leise.

leise , damit wir nicht vor der Zeit
"wischt werden ." "

der ^ recht , August , du bist immer
htL VlUöcre ' * antwortete Heinrich . Dann
hA !S rt ‘ das sage ich dir , wenn wir

sy Deutschland kommen , dam » gehts ohne

e? will Regiment , es mag stehen,

dn »."Vein , ich gehe erst einmal heim, " meinte
a der andere.

Heinrich ergriff weiter das Wort:
„Gesetzten Falles , wir kämen glücklich

^ort ' wo wollen wir denn mit der
Nußschale hin auf dem großen Meer ? Ich
glaube , wir laufen den Franzosen von neuem
ms Maul , geradewegs auf Frankreich zu . "

„Wir müssen stark nach Nordostcn halten ."
behauptete Schön , „dann kommen wir nach
Italien . ' '

„Ja , wenns gerät, " meinte Heinrich , „und
was werden die Italiener mit uns machen,
wenn wir zu ihnen kommen ? "
r '' Dielassen uns unbehelligt nach Deutsch¬
land durch , das sind doch unsere Verbündeten . "

, „So ? meinst du ? Ich meine , die Italiener
seien gerade so Gascht wie auch die Franzosen.
Was ich mein Lebtag von der Sorte gesehen
habe , das war nicht viel Gescheites . " Also
wandte Heinrich ein.

Dann fuhr er fort : „Also nach Nord-
osten muffen wir fahren ? Zeige einmal mit
der Hand dahin . "
, August leistete Folge . Kopfschüttelnd
sprach der andere : „Na , ich merke schon, daß
wir im Hottentottenland herauskomme ..
üfVftÄ ^ in . Ich freue mich schon
auf das Fahrtchen . Also mach ', daß du die

Ve 'he bringst . Aber was ich
agen wollte sorge auch dafür , daß wir etwas

zu essen haben . Wenn ich hungern muß,
dann mache ich nicht mit . Dann hört der
Spaß auf bei mir ."

„Für alles ist gesorgt, " tröstete der an-
d?" ' «meme Schwester hat mir vor kurzem
eni Paket geräucherte Bratwurst geschickt dienehmen wir mit ." ^ '

o u ^räucherte Bratwurst ist mein
Leben , rief Heinrich bei dieser Kunde . August

aber mahnte : „ Nun schweig ' aber still , daß
die anderen nichts merken ."

„Dann schweige du auch still , gab Heinrich
brummend zurück . J

* * *

Die Flucht aus Algier war den beiden
gelungen . Unbehelligt waren sie aufs offene
Meer hinaus gelangt.

August saß am Steuer , während Heinrich
die Ruder schlug . Heimlich öffnete er das
Päckchen , m dem die Bratwurst enthalten war
und biß in eine Wurst . Vergnügt schnalzte
er mit der Zunge . 3

Als August merkte wie Heinrich das
Rudern unterließ , rief er diesem zu : „ So
rudere doch richtig !" Dieser versteckte schnell
die angebissene Wurst und meinte : „Bei dir
hat man auch gar keine Ruhe , man darf sich
nicht einmal schnäutzen . "

Nun ergriff er wieder das Ruder , ver-
säumte aber nicht , vorher einen kräftigen
Bissen zu sich zu nehmen.

Diese Szene wiederholte sich mehrmals.
Endlich meinte August : „Du wirst doch nicht
an unseren Vorrat gehen ? " Heinrich brummte:
„Vcan memt , du wärst narriq !" und griff
wieder ans Ruder . So lange es dunkel war
ging alles gut . Als aber die Sonne all-
inählich herauskam und ihre sengenden Strahlen
niedersandte , putzte sich Heinrich den Schweiß
von der Stirne und brummte etwas vor
sich hin.

August bemerkte es und sprach : Wie
gefällt dir - das Fährtchen , Heinrich ? "

(Fortsetzung folgt .)



Danksagung.
Für die vielen Beweise freundlicher

Teilnahme bei dem Hinscheiden und der
Beerdigung unseres guten Vater s , Großvaters
und Schwiegervaters

Herrn Louis Joseph Guenon
sagen wir allen , insbesondere auch Herrn
Pfarrer Decker für seine trostreichen Worte
am Grabe innigen Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Friedrichsdorf , den 18 . Oktober 1917.

Preise
tur Damen-Bedienung
Kopfwäschen mit Frisur M . 1.50

n nhne „ i, 1.
Für Mädchen unter 14 Jahre „ —.75
Einfache Frisur „ 1.—
Frisur mit starker Welle „ 1.50
Preis -Ermäßigung auf alle diese
Bedingungen bei Karten zu lO Nrn.

Karl Kesselschläger
Hof-Friseur

Bad Homburg , Louisenstr . 78.

Gewerbliche Fortbildungsschule.
Friedrichsdors.

Winterhalbjahr.
Der Zeichenunterricht beginnt Donnertag , den 18 . Oktober

um 5 Uhr.
Der Unterricht für gewerbliche Arbeiter beginnt Freitag , den

19 . Oktober um 59 , Uhr.
Der Sachunterricht für Lehrlinge beginnt Montag , den

22 . Oktober um 5 1/* Uhr.
Friedrichsdorf,  den 16 . Oktober 1917.

Der Vorstand.

Versichere Dein Schwein!
Eine Versicherung gegen alle Schäden , auch solche nach

dem Schlachten entstanden , ist unerläßlich.
Man wende sich sofort an die

Paket-Aufklebadressen
Feldpostpaket-
Aufkl'ebadressen
Feldpost-Karten

Feldpostbrief-Umschläge
vorrätig bei

Buchdruckerei
Schäfer & Schmidt.

Ravensteins ausführliche

Kriegs-Karten
vom Westen der Frontabschnitten:

Sedan -Vouziers
St . Quentin -Reims

Charleroi -Maubeuge -Arras
Dünkirchen , Lille -Zeebrügge.

Ravensteins

Wege - Karte
f. d. Taunus, *Lahntal , Westerwald.

Offizieller Führer
durch den Taunus v . Taunus -Club.

Ansichts -Karten
v . Taunus . Landschaften aller Art

F. A. Desor
Papier - und Buchhandlung
Friedrichsdorf (Taunus).

Meihnachtsaufträge
erbitte dieses Jahr recht frühzeitig , besonders in Vergrößerungen
und anderen größeren Bildern , weil sonst die rechtzeitige Lieferung | 6r|
nicht zugesichert werden kann.

Hochachtungsvollst.

de Uylder
Lichtbildner.

Itotil.
■

Ieint

Ibet:I

Viehversicherungsgesellschaft a . 0.

Halensia ” ^ Hallea.s.
oder an deren Vertreter &eSr-

Bisher über 4>/r Millionen Mark entschädigt.
—.  Feste Prämie . — —

Auch Pferde und Rinder , sowie trächtige Stuten , werden
gegen alle Schäden versichert.

Vertreter und Reisebeamte bei Gehalt und Spesen allerorts gesucht.

Am 19 . Oktober 1917 ist eine Bekanntmachung Nr . L. 1500/8 . 17. jjĵ -
K . R . A ., betreffend Beschlagnahme , Veräußerung , Verwendung und L n]
Meldepflicht von pflanzlichen Gerbstoffauszügen und künstlichen Gerb - | |en,
mittein , erlassen worden . Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in
den Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.

riotii.

Tüchtigen , rnverlässtgeu
tÄT Kutscher

sucht

Friedrichsdorfer Nudetfabrik
Theodor HaUrr, Fricdrichsdorf(Taimiis).

Am 20 . Oktober 1917 ist eine Bekanntmachung Nr . Bst . 200/9.
17 . K . R . A , betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von
eisernen Heizkörpern und Zentralheizungskesseln erlassen worden
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtblätteru und durd
Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv. Generalkomaudo 18. ArmeeforpS.

Uoti ;.
Am 18. Oktober 1917 ist eine Bekanntmachung Nr . Pa . 1500/9.

17 . K. R . A ., betreffend Beschlagnahme von Holzzellstoff und Stroh¬
zellstoff erlassen worden . Der . Wortlaut der Bekanntmachung ist in
den Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.

Uottz.
Am 20 . Oktober 1917 ist eine neue Bekanntmachung Nr . L. 888/7.

17 . K . R . A ., betreffend Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder
erlassen worden . Der Wortlaut der Bekantmachung ist in den Aints-
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.

Kreissparkasse
des Obertaunuskreises, Bad Homburgv.d.H.

Miindelsicher
unter Garantie des Obertaunuskreises

Telephon No. 353 — Postscheckkonto No. 5795 — Reichsbank -Üiro -Konto

Annahme von Spareinlagen gegen 3 1/a und 4 °/o Zinsen

bei täglicher Verzinsung.
Kostenlose Abgabe von Heimsparbüchsen

bei einer Mindesteinlage von Mk . 3 .—

Annahmestelle bei : Herrn Wilhelm Wagner , Friedrichsdorf.
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